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AHV-RATCEBER

Verwandtenunterstützung
für Pflegeheimkosten
Als Rentnerehepaar leben meine Frau und ich
in einem kleinen Einfamilienhaus. Mein Steuer-
bares Einkommen beträgt rund 42 000 Franken,
das Vermögen knapp 400 000 Franken. Da meine

88-jährige Schwiegermutter kürzlich ins Pflege-

heim umziehen musste und allein von AHV-

Rente und Ergänzungsleistung (EL) lebt, möch-
te ich wissen, ob ich allenfalls Unterstützungs-
beiträge für meine Schwiegermutter leisten
müsste und wie hoch diese sein könnten.

Gerne
fasse ich die Grundzüge

des Zusammenwirkens eon

Sozialversicherungen und Soziai-

hllfe für Personen in Heimen zu-

sammen, soweit dies im AHV-

Ratgeber möglich ist.

Hilflosenentschädigung (HE)

als Beitrag an die Pflegekosten
Die HE der AHV/1V ist als Beitrag

an Pflege- oder Betreuungskosten

von Versicherten in der Schweiz

gedacht. Sie wird personenbezo-

gen ausgerichtet und soll die

Wahlfreiheit in zentralen Lebens-

bereichen erleichtern (Art. 42ter

IVG). Als hilflos giltgrundsätzlich,

wer für alltägliche Lebensverrich-

tungen (Ankleiden, Körperpflege,
Essen und so weiter) dauernd auf

Hilfe Dritter angewiesen ist oder

dauernder Pflege oder person-
licher Überwachung bedarf.

Ein Anspruch auf HE ist unab-

hänglg von den. wirfsc/ia/dicden
Verhältnissen und richtet sich al-

lein nach dem Grad der Hilflosig-
keit. Während HE in der IV schon

bei leichter Hilflosigkeit möglich
ist, wird in der AHV eine mittel-
schwere oder schwere Hilflosig-
keit vorausgesetzt.

Deckung des Lebensbedarfs

über Ergänzungsleistungen
Das Ziel, den Lebensbedarf von
Versicherten nötigenfalls über EL

zu sichern, gilt auch bei Pflege-

heimaufenthalt. Da die Kranken-

Versicherung ebenfalls nach Pfle-

gebedarf abgestufte Beiträge an

die Pflegekosten leisten muss,
kann dieses Ziel zusammen mit
HE und EL auch weitgehend er-

reicht werden.

Eine monatliche EL kann aus-

gerichtet werden, wenn ein Heim-

aufenthalt aus eigenen Mitteln
und Versicherungsleistungen
nicht gedeckt werden kann. Bei

der Berechnung der EL für Perso-

nen in Heimen wird neben den

Heimkosten insbesondere auch

ein kantonal festgelegter Beitrag

für persönliche Bedürfhisse («Ta-

schengeld») als Ausgabe ange-
rechnet. Wer Anspruch auf EL hat

oder die Voraussetzungen dafür

nur minimal überschreitet, erhält

zudem die Prämienverbilligung
in Höhe der Durchschnittsprämie

am Wohnort.

Neben den monatlichen Leis-

tungen können über die EL

UNSER AHV-FACHMANN

Dr. iur. Rudolf Tuor leitet seit

1977 die Ausgleichskasse Lu-

zern. Er ist mit Pro Senectute

in verschiedenen Funktionen

verbunden.

grundsätzlich auch artgedeckte

Krankheits- und Behinderungs-
kosten vergütet werden, wobei der

Anspruch für Versicherte in Hei-

men auf höchstens 6000 Franken

im Jahr beschränkt ist.

Auf EL besteht ein individueller

Rechtsanspruch, wenn die im Ge-

setz umschriebenen Wirtschaft-

liehen und persönlichen Voraus-

Setzungen erfüllt sind. Dabei

spielen die Verhältnisse von An-

gehörigen grundsätzlich keine

Rolle. Allerdings müssen allfällige
Einkommens- oder Vermögens-

teile, auf die ohne Rechtspflicht
oder Gegenleistung zugunsten
von Angehörigen oder Dritten
verzichtet wurde, bei der EL-

Berechnung aufgerechnetwerden.

Vorrang der Leistungen
der Sozialversicherung
vor der Sozialhilfe
Gemäss Bundesverfassung hat

Anspruch aufLh'lfe undBetreuung
sowie auf die erforderlichen Mit-

tel für ein menschenwürdiges
Dasein, wer in Not gerät und nicht
für sich selber sorgen kann. Die

konkrete Unterstützung Bediirf-

tiger liegt grundsätzlich in der

Zuständigkeit des Wohnkantons

(Art. 12 und 115 Bundesverfas-

sung) und erfolgt im Rahmen der

Sozialhilfe.

Die Voraussetzungen für den

Anspruch auf Sozialhilfe sind in
den kantonalen Sozialhilfe- oder

Fürsorgegesetzen umschrieben.

Die meisten Kantone orientieren
sich an den Richtlinien der

Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS), wobei die

kantonalen Gesetze durchaus ab-

weichende Regelungen vorsehen

können.

Die Sozialhilfe als subsidiäre

Leistung wird grundsätzlich aus-

gerichtet, wenn und soweit an-

dere Mittel ausgeschöpft sind.

Dazu gehören primär die eigenen
Mittel sowie die Ansprüche ge-

genüber Versicherungen und Drit-

ten. Dazu zählt grundsätzlich
auch eine allfällige familienrecht-
liehe Unterstützung. Im Vor-

dergrund steht dabei die Unter-

Stützung der Eltern gegenüber

(unmündigen) Kindern und um-
gekehrt. Keine Unterstützungs-
pflicht besteht jedoch gegenüber

Geschwistern, Stiefeltern und
Stiefkindern sowie verschwäger-
ten Personen.

Eine allfällige Verwandten-

Unterstützung wird grundsätzlich

nur «bei Verwandten mit über-

durchschnittlichem Einkommen

beziehungsweise Vermögen»
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RATGEBER | AHV

AHV-Beitragspflicht für Ehegatten
Ich beziehe seit 2001 eine Altersrente, während AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige bezahlt,
meine Frau das ordentliche AHV-Alter 2009 Vor kurzem habe ich eine Halbtagesstelle ge-
erreichen wird. Solange ich keine Erwerbs- funden und habe in diesem Zusammenhang
tätigkeit ausübte, habe ich für meine Frau verschiedene Fragen zur AHV-Beitragspflicht.

(SKOS-Richtlinien, Kap. F.4) ge-

prüft. Für Verheiratete wird ein

Einkommen von 80000 Franken

vorausgesetzt. Vom Vermögen

von Verheirateten, das 150000

Franken übersteigt, soll bei Per-

sonen ab 61 Jahren bis zu 1/20

zum Einkommen hinzugerechnet
werden.

Grundsätzlich beruht die Ver-

wandtenunterstützung auf ge-

genseiftger Absprache und kann

nicht durch Beschluss der Für-

sorgebehörden festgelegt werden,
sondern müsste letztlich mit

Zivilklage des zuständigen Ge-

meinwesens geltend gemacht
werden.

Zusammenfassung
Allein aufgrund der angegebenen

Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse scheint mir eine Ver-

luaudteuuuterstützuug kaum in
Frage zu kommen, dürfte doch in
Ihrem Einkommen eine entspre-
chende Eigenmiete enthalten und

ein wesentlicher Teil Ihres Vermö-

gens imWohnhaus gebunden sein.

Auch dürfte der Heimaufenthalt

Ihrer Schwiegermutter zusammen

mit allfälliger HE und den Bei-

trägen der Krankenversicherung

gedeckt werden können. Bei der

Geltendmachung der Ansprüche
kann die Heimleitung Ihrer

Schwiegermutter behilflich sein.

Auch wenn verbindliche Ent-

scheide der zuständigen Behör-

den vorbehalten bleiben müssen,
hoffe ich dennoch, Ihnen mit
diesen Hinweisen zu dienen.

Freibetrag für erwerbstätige
Altersrentner
Die generelle Beüragsp/Zicüf für
AHV//V/EO, die auch für Nicht-

erwerbstätige gilt, endet mit Er-

reichen des ordentlichen Renten-

alters. Danach sind nur erwerbs-

tätige Personen beitragspflichtig,
wobei auf Einkommen im Renten-

alter ein Freibetrag von 1400 Fran-

ken im Monat oder 16800 Fran-

ken im Jahr gilt. Auch entfällt im

Rentenalter der Beitrag an die Ar-

beitslosenversicherung (ALV), da

diese nur Arbeitnehmende vor
dem Rentenalter erfasst.

Ob der monatlicheoderjäftrü'che

Freibetrag angewendet wird, hängt

primär von Art und Dauer der

Beschäftigung ab. Während bei

selbstständiger Erwerbstätigkeit
grundsätzlich der jährliche Frei-

betrag zur Anwendung kommt,
können die abrechnungspflichti-

gen Arbeitgeberwählen, ob sie mit
monatlichem oder jährlichem Frei-

betrag abrechnen wollen. Der mo-
natliche Freibetrag wird vor allem

bei unregelmässigen oder unter-

jährigen Tätigkeiten angewendet.

Werden mehrere Tätigkeiten
ausgeübt, gilt der Anspruch auf

den Freibetrag für fede Friaerbs-

tätigkeit im Rentenalter. Perso-

nen, die zugleich mehrere Tätig-
keiten ausüben, können im Ren-

tenalter für jede der Tätigkeiten
den vollen Freibetrag beanspru-
chen. Weitere Einzelheiten finden
Sie in den Merkblättern über die

Beiträge an AHV/IV/EO und ALV,

die bei den Ausgleichskassen und

AHV-Zweigstellen bezogen oder

im Internet unter www.ahv.ch

abgerufen werden können.

Beitragspflicht nicht erwerbs-

tätiger Eheleute, deren Gatte

das Rentenalter erreicht hat
Die Beitragsp/ßcht nicht eruierbs-

tätiger Personen dauert bis zum
ordentlichen AHV-Rentenalter. Die

AHV-Beiträge nicht erwerbstätiger

Ehegatten gelten grundsätzlich als

bezahlt, wenn der andere Ehegat-

te aus Erwerbstätigkeit wenigstens
den doppelten Mindestbeitrag
schuldet. Dies ändert sich jedoch,

wenn der erwerbstätige Ehegatte
das Rentenalter erreicht.

Nach neuester Rechtsprechung
sind nicht erwerbstätige Eheleute,

deren Ehegatte das Rentenalter

erreicht hat, bis zum eigenen Ren-

tenalter selber beitragspflichtig,
auch wenn der Ehegatte im Ren-

tenalter noch Beiträge aus Er-

werbstätigkeit bezahlen sollte.

Dies wird vom Gericht damit be-

gründet, dass im Rentenalter ge-
schuldete Beiträge auf die Ren-

tenhöhe keinen Einfluss mehr ha-

ben und beim Splitting ebenfalls

nicht berücksichtigt werden. Ver-

säumen es nicht erwerbstätige
Eheleute, deren Ehegatte im Ren-

tenalter steht, bis zum eigenen
Rentenalter selber Beiträge zu
bezahlen, werden fehlende Bei-

träge innert der fürifiährigerc Ver-

jährangs^isf mit der Rente ver-
rechnet. Längere Beitragslücken
führen zu Rentenkürzungen.

Zusammenfassend ergibt sich,

dass Ihr Arbeitgeber entscheiden

kann, ob bei der AHV-Abrechnung
für Ihre Halbtagesstelle der jährli-
che oder dermonatliche Freibetrag

angewendet wird. Unabhängig da-

von, ob und in welchem Umfang
Sie im Rentenalter erwerbstätig
sind, schuldet Ihre nicht erwerbs-

tätige Ehefrau selber AHV-Bei-

träge, solange sie das Rentenalter

nicht erreicht hat. Bei weiter-

gehenden Fragen steht Ihnen Ihre

Ausgleichskasse zur Verfügung.

SWISS TXT
Neuigkeiten und Service von
Zeitlupe und Pro Senectute
im Teletext ab Seite 570.

Eurobus bringt Sie bequem in
den Europa-Park:
Inbegriffen: Busreise, 2 Eintritte, lx Übernachtung im 4-Bett-
zimmer im Hotel El Andaluz/Hotel Colosseo, Frühstücksbuffet
Preis ab Fr. 239.- pro Person

Einsteigeorte
Aarau, Arbon, Basel, Bern, Luzem, Ölten, Ruswil,
St. Gallen, Thun, Windisch, Winterthur, Zürich

Daten
Sa 11.12. - So 12.12.
Do 16.12. - Ft 17.12.
Sa 18.12. - So 19.12.

Beratung und Buchung
Tel. 056 461 63 63 oder www.Tustexpress.ch

27.11.04 bis

zauberhafte

winter

EUROPA PARK
www.europapatk.de

09.01.05
(außer 24./25.12.2004)

11.00 bis 19.00 Uhr
Ganz schön H£(ß£ H/GHi/GHTS
/tir die IfAiTf/AHffESZE/77

Große LichteTparade
Eisshow

Phantastische Zirkus-Revue

Mega Schneerampe
Kinder Skischule — Kids on Snow
Romantische Eislauffläche
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